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Gesetz 

zur Änderung des Gesetzes 
zur Erri('htung der Fachhochschule Gelsenkirchen 

Vom 3. November 1992 

Der Landtag hat folgendes Gesetz beschlossen, das hier~ 
mit verkündet wird: 

Artikel J 

Das Gesetz zur Errichtung der Fachhochschule Gelsen
kirchen vom 14. Juli 1992 (GV. NW. S. 282) wird wie folgt 
geändert: 

1. § 3 erhält folgende Fassung: 

.. S 3 
Übernahme der Angestellten, 

Beamtinnen und Beamten, Arbeiterinnen und Arbeiter 
sowie der Studierenden 

(1) Die im Landesdienst stehenden Beamtinnen und Be
amten, die an der bisherigen Abteilung Gelsenkirchen 
tätig sind, werden mit der Errichtung der Fachhoch
schule Gelsenkirchen Beamtinnen/Beamte an der 
Fachhochschule Gelsenkirchen. 

(2) Angl'stellte sowie Arbeiterinnen und Arbeiter, die an 
der bisherigen Abteilung Gelsenkirchen tätig sind, wer
den auf ihren Antrag in die Fachhochschule Gelsen
kirchen übernommen. 

(3) Studlerende der bisherigen Abteilung GelsenkirC'hen 
sind mit der Errichtung der Fachhochschule Gelsen
kirchen deren Studierende." 

2. § 4 erhält folgende Fassung: 

,,§ 4 
Gründungsmaßnahmen 

(1) Das Ministerium für Wissenschaft und Forschung 
trifft di(~ für den Aufbau der Fachhochschule Gelsen
kirchen erforderlichen Maßnahmen. Es kann im Beneh
men mit der Fachhochschule Gelsenkirchen Fachbe
reiche errichten und Studiengänge einführen. 

(2) Die Rektorin/Der Rektor wird als Gründungsrekto
rin/Gründungsrektor im Benehmen mit der Fachhoch
schule Gelsenkirchen auf Vorschlag des Ministeriums 
für Wissenschaft und Forschung durch die Landesregie
rung für die Dauer von vier Jahren ernannt. Zur Rekto
rin/Zum Rektor kann vorgeschlagen werden, wer als 
Professorin/Professor an einer nOl'drhein-westfälischen 
Fachhoc hschule im Reamienverhältnis auf Lebenszeit 
steht. 

(3) Die Kanzlerin/Der Kanz.ler wird im Benehmen mit 
der Fachhochschule Gelsenkirchen durch die Landes
regierung ernannt. 

(4) Das Gründungsrektorat besteht aus der Gründungs
rektorin/dem Gründungsrektor, zwei Prorektorinnen/ 
Prorektoren und der Kanzlerin/dem Kanzler. Die bei
den Prorektorinnen/Prorektoren werden auf Vorschlag 
der Gründungsrektorin/des Gründungsrektors durch 
das Ministerium für Wissenschaft und Forschung be
stellt. Von ihnen soll eine/einer als Professorin/Profes
sor an der Abteilung Bocholt, die/der andere am Haupt
sitz der Hochschule tätig sein. 

(5) Dem Gründungssenat gehören die Gründungsrekto
rin/der Gründungsrektor, die Dekaninnen/Dekane so
wie die insgesamt um einen Sitz geringere Zahl von 
Vertreterinnen/Vertretern der Gruppe der ~itarbeite
rinnen und Mitarbeiter und der Gruppe der Studieren
den im Verhältnis 1:2 an. Die Vertreterinnen/Yertreter 
der Gruppe der Miturbeiterinnen und Mitarbeiter und 
der Gruppe der Studierenden werden gewählt (~ 12 FHG). 

(6) Für neu errichtete Fachbereiche bestellt das Ministe
riUl,1 für Wissenschaft und Forsch,mg auf Vorschlag der 
Gründungsrektorin/des Gründungsrektors Gründungs
dekaninnen/Gründungsdekane, die während ihrer vier
jährigen Amtszeit auch die Aufgaben des jeweiligen 
Fachbereichsrates wahrnehmen." 

Artikel 11 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. August 1992 in 
Kraft. 
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Düssi~ldorf, den 3. November 1992 

(L.S.) 

Die Landesregierung 
~ordrhein-Westfalen 

Der Stellvertreter 
des Ministerpräsidenten 

zugleich als Innenminister 

Herberl Schnoor 

Der Finam~minisier 

Heinz Schleußer 

Die Ministerin 
für Wissenschaft und Forschung 

Anke Brunn 

Ocr l\Jinister 
für Wirtschaft, Mittelstand 

und Technologie 

Güntht--'r Einert 
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Gesetz 
zur Änderung von Justizkostengesetzen 

Vom 3. November 1992 

Der Landtag hat folgendes Gesetz beschlossen. das hier
mit verkündet wird: 

Artikel I 

Das Gesetz über Gebührenbefreiung, Stundung und Er
laß von Kosten im Bereich der Rechtspflege (Gerichts
gebührenbefreiungsgesetz) vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. 
S. 725), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. März 1977 
(GV. NW. S. 1:36), wird wie folgt geändert.: 

1. § 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Gerichtskosten, nach § 130 Abs. 1 der Bundesgebüh
renordnung für Rechtsanwälte vom 26. Juli 1957 (BGBI. I 
S. 861), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 
1991 (BGBL I S. 2317), auf die Landeskasse übergegan
gene Ansprüche und sonstige Ansprüehe nach § ] Abs. 1 
NI'. 5 bis 9 der Justizbetreibungsordnung vom 11. März 
1937 (HGBI. I S. 298), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17. Dezember 1990 (BGBL I S. 2847), können gestundet 
werden, wenn ihre sofortige Einziehung mit besonderen 
Härten für die Zahlungspflichtige oder den Zahlungs
pflichtigen verbunden wäre und der Anspruch durch die 
Stundung nicht gefährdet wird." 

2. § 5 wird wie folgt geändert: 

Die Nummern 1, 5, 7, 9, 10, 12, 1a, 14 und 16 werden 
gestrichen. 

Artikel 11 

Das Gesetz über Kosten im Bereich df'r Justizverwal
tung vom 7. Januar 1958 (GV. NW. S. 11), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 23. November 1971 (GY. NW. S. 354). wird 
wie folgt geändert' 

1. S 1 Abs. 2 erhält. folgende Fassung: 

,,(2) Ergänzend gelten die s§ 2 bis 6 dieses Gesetzes und 
das anliegende Gebührenverzeichnis .. ' 

2. Die §§ :~ bis 5 erhalten folgende Fassung: 

"s 3 
In Hinterlegungssachen setzt bei den H.ahmengebühren 
nach Nummer 3.1 des Gebührenverzeichnisses die Hin
terlegungsstelle, bei den Rahmengebühren nach Num-
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